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Sozialversicherungszweige
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Berufsgenossenschaften
Aufgaben und Leistungen

Die im Gesetz (SGB VII) verankerten Aufgaben und Leistungen 
der Berufsgenossenschaften sind:
• Verhütung von Arbeitsunfällen (einschl. Wegeunfällen),
• Verhütung von Berufskrankheiten, arbeitsbedingten Gesund-

heitsgefahren (präventive Maßnahmen),
• Wiederherstellung der Gesundheit sowie berufliche und soziale 

Wiedereingliederung,
• Entschädigung durch Geldleistungen.
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Berufsgenossenschaften
Präventive Maßnahmen

• Umfassende Beratung der Betriebe und Zulieferer
• Betriebsbesichtigungen
• Ermittlungen und Analysen zu Arbeitsunfällen, Berufskrank-

heiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren
• Aus- und Weiterbildung auf dem Gebiet Sicherheit und 

Gesundheitsschutz (Arbeitsschutz)
• Erarbeiten von Vorschriften und Regelwerken
• Erstellen von sonstigem Informationsmaterial zu Sicherheit und 

Gesundheitsschutz (Arbeitsschutz)
• Prüfen technischer Arbeitsmittel
• Messtechnisches Bewerten von Arbeitsplätzen
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Berufsgenossenschaften
Wiederherstellung der Gesundheit, Wiedereingliederung

Berufsgenossenschaftliche Heilbehandlung
Die Berufsgenossenschaften haben die gesetzliche Verpflichtung, 
mit allen geeigneten Mitteln die Gesundheit nach Eintritt einer 
berufsbedingten körperlichen Schädigung wiederherzustellen, die 
Folgen zu mindern sowie eine Verschlimmerung zu vermeiden.

Berufliche und soziale Wiedereingliederung
Die Berufsgenossenschaften haben die gesetzliche Verpflichtung, 
die Wiedereingliederung in das Arbeitsleben und in das soziale 
Umfeld mit allen geeigneten Mitteln zu betreiben.
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Berufsgenossenschaften
Entschädigung

Versicherte (Unfallverletzte und Berufserkrankte) haben insbeson-
dere Anspruch auf folgende Leistungen der Berufsgenossen-
schaften:
• Verletztengeld,
• Übergangsgeld,
• Übergangsleistung,
• Versichertenrente,
• Pflegegeld und Pflege.
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Berufsgenossenschaften
Versicherungsfälle

Es gibt drei Arten von Versicherungsfällen:
• Arbeitsunfälle,
• Wegeunfälle,
• Berufskrankheiten.
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Berufsgenossenschaften
Arbeitsunfälle und Wegeunfälle

Ein Arbeitsunfall liegt vor, wenn:
• eine versicherte Person,
• bei einer versicherten Tätigkeit,
• durch ein zeitlich begrenztes Ereignis,
• das nicht auf einer „inneren Ursache“ beruht,
• körperlich geschädigt wird.
Versichert sind alle Tätigkeiten, die sich aus der Erfüllung arbeits-
vertraglicher Aufgaben, aus der Befolgung von Anweisungen 
eines Vorgesetzten bzw. im Zusammenhang  mit der Ausführung 
von sonstigen, dem Betrieb dienlichen Arbeiten ergeben.
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Berufsgenossenschaften
Beispiel Arbeitsunfall?

Der Lehrling einer Schreinerei
schneidet mit einer Kreissäge Holzbohlen 
für einen Kunden im Betrieb,
er berührt mit der Hand das Sägeblatt
und schneidet sich die Hand ab.

= versicherte Person
= versicherte Tätigkeit

= Ereignis
= Körperschaden
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Berufsgenossenschaften
Beispiel Arbeitsunfall?

Der Lehrling einer Schreinerei
schneidet nach Rücksprache mit dem 
Meister mit einer Kreissäge Holzbohlen für 
den Eigengebrauch,
er berührt mit der Hand das Sägeblatt
und er schneidet sich die Hand ab.

= versicherte Person
= nicht versicherte 

Tätigkeit

= Ereignis
= Körperschaden
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Berufsgenossenschaften
Berufskrankheiten

Krankheiten, die durch besondere berufliche Einwirkungen in 
erheblich höherem Grade als die übrige Bevölkerung auftreten:
1. durch chemische Einwirkungen verursachte Krankheiten,
2. durch physikalische Einwirkungen verursachte Krankheiten,
3. durch Infektionskrankheiten oder Parasiten verursachte Krank-

heiten sowie Tropenkrankheiten,
4. Erkrankungen der Atemwege und der Lungen, des Rippenfells 

und Bauchfells,
5. Hautkrankheiten und
6. Krankheiten sonstiger Ursache.
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Berufsgenossenschaften
Beispiele aus der BK-Liste

1102 Erkrankungen durch Quecksilber oder seine Verbindungen
1302 Erkrankungen durch Halogenkohlenwasserstoff
2103 Erkrankungen durch Erschütterung bei der Arbeit mit Druck-

luftwerkzeugen oder gleichartig wirkenden Werkzeugen
2111 Erhöhte Zahnabrasionen durch mehrjährige quarzstaub-

belastende Tätigkeit
2401 Grauer Star durch Wärmestrahlung
4103 Asbeststaublungenerkrankung (Asbestose) oder durch 

Asbeststaub verursachte Erkrankungen der Pleura
6101 Augenzittern der Bergleute


